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außerdem angebracht, Vorschriften für die Anwendung der Ver
marktungsnormen auf die aus der Union ausgeführten Erzeug
nisse festzulegen. 

(74) Erzeugnisse des Sektors Obst und Gemüse, die frisch an den 
Verbraucher verkauft werden sollen, sollten nur in Verkehr ge
bracht werden, wenn sie in einwandfreiem Zustand, unverfälscht 
und von vermarktbarer Qualität sind und das Ursprungsland an
gegeben ist. Um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Anfor
derung sicherzustellen und um bestimmten besonderen Situatio
nen Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, delegierte Rechtsakte in Bezug auf spezi
fische Abweichungen von dieser Anforderung zu erlassen. 

(75) In der ganzen Union sollte eine Qualitätspolitik verfolgt werden, 
indem ein Zertifizierungsverfahren für Erzeugnisse des Hopfen
sektors angewendet und die Vermarktung von solchen Erzeug
nissen, für die kein Zertifikat ausgestellt wurde, verboten wird. 
Um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Anforderung sicher
zustellen und um bestimmten besonderen Situationen Rechnung 
zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen wer
den, delegierte Rechtsakte in Bezug auf spezifische Abweichun
gen von dieser Anforderung zu erlassen. 

(76) Für bestimmte Sektoren und Erzeugnisse bilden Begriffsbestim
mungen, Bezeichnungen und Verkehrsbezeichnungen wichtige 
Aspekte für die Festlegung der Wettbewerbsbedingungen. Es ist 
daher angezeigt, für diese Sektoren und/oder Erzeugnisse Be
griffsbestimmungen, Bezeichnungen und/oder Verkehrsbezeich
nungen festzulegen, die in der Union nur für die Vermarktung 
von Erzeugnissen verwendet werden dürfen, die mit den entspre
chenden Anforderungen übereinstimmen. 

(77) Um die Begriffsbestimmungen und Verkehrsbezeichnungen für 
bestimmte Erzeugnisse an den Bedarf anzupassen, der sich auf
grund geänderter Verbrauchererwartungen, des technischen Fort
schritts oder der Notwendigkeiten der Produktinnovation ergibt, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, mit denen Modifizierungen, Abweichun
gen oder Ausnahmen von den Begriffsbestimmungen und Ver
kehrsbezeichnungen erlassen werden. 

(78) Um sicherzustellen, dass die Marktteilnehmer und die Mitglied
staaten ein klares und richtiges Verständnis von den Begriffs
bestimmungen und Verkehrsbezeichnungen haben, die für be
stimmte Sektoren festgelegt sind, sollte der Kommission die Be
fugnis übertragen werden, delegierte Rechtsakte hinsichtlich der 
Vorschriften für deren Spezifizierung und Anwendung zu erlas
sen. 

(79) Um den besonderen Merkmalen jedes Erzeugnisses oder Sektors, 
den verschiedenen Vermarktungsstufen, den technischen Bedin
gungen, etwaigen erheblichen praktischen Schwierigkeiten sowie 
der Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Analysemethoden 
Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis über
tragen werden, delegierte Rechtsakte hinsichtlich der Toleranz für 
eine oder mehrere spezifische Normen zu erlassen, bei deren 
Überschreitung die gesamte Erzeugnispartie als nicht normgerecht 
gelten sollte. 
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(151) Um einen angemessenen Zugang zu den verfügbaren Mengen 
und die Gleichbehandlung der Marktteilnehmer im Rahmen des 
Zollkontingents sicherzustellen, sollte der Kommission die Befug
nis übertragen werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
Folgendes festzulegen: die Bedingungen und Zugangsanforderun
gen, die ein Marktteilnehmer erfüllen muss, um einen Antrag im 
Rahmen des Zollkontingents zu stellen; Vorschriften für die 
Übertragung von Ansprüchen zwischen Marktteilnehmern und 
erforderlichenfalls die Übertragungsbeschränkungen im Rahmen 
der Verwaltung des Zollkontingents; die Auflage, wonach die 
Teilnahme am Zollkontingent von einer Sicherheitsleistung ab
hängig ist; und, soweit erforderlich die besonderen Merkmale, 
Anforderungen oder Einschränkungen, die gemäß den internatio
nalen Übereinkünften oder anderen Rechtsakten für das Zollkon
tingent gelten. 

(152) Landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die bestimmten Anforderun
gen und/oder Preisbedingungen genügen, kann in gewissen Fällen 
bei der Einfuhr in Drittländer eine besondere Behandlung zugute
kommen. Um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Regelung 
zu gewährleisten, bedarf es der Zusammenarbeit zwischen den 
Verwaltungsbehörden des einführenden Drittlandes und der Uni
on. Zu diesem Zweck sollten die Erzeugnisse von einer in der 
Union ausgestellten Bescheinigung begleitet werden. 

(153) Um sicherzustellen, dass Ausfuhrerzeugnissen bei der Einfuhr in 
ein Drittland aufgrund von internationalen Übereinkünften, die 
die Union in Einklang mit AEUV geschlossenen hat, eine beson
dere Behandlung zugutekommen kann, falls bestimmte Bedingun
gen eingehalten werden, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen 
festgelegt wird, dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaa
ten auf Antrag und nach angemessener Überprüfung ein Doku
ment ausstellen, in dem die Einhaltung der Bedingungen beschei
nigt wird. 

(154) Damit das Funktionieren des Faserhanfmarktes nicht durch ille
gale Kulturen gestört wird, sollte diese Verordnung eine Kon
trolle der Hanf- und Hanfsameneinfuhren vorsehen, um sicher
zustellen, dass die betreffenden Erzeugnisse bestimmte Garantien 
hinsichtlich ihres Tetrahydrocannabinolgehalts bieten. Außerdem 
sollte für die Einfuhr von nicht zur Aussaat bestimmtem Hanf
samen weiterhin eine Kontrollregelung gelten, die vorsieht, dass 
die betreffenden Einführer zugelassen sein müssen. 

(155) Für Erzeugnisse des Hopfensektors wird auf Unionsebene eine 
Qualitätspolitik verfolgt. Für den Fall der Einfuhr von Erzeug
nissen sollte die Bestimmung, dass nur Erzeugnisse eingeführt 
werden dürfen, die den entsprechenden Mindestqualitätsmerkma
len genügen, in diese Verordnung aufgenommen werden. Um den 
Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, sollte der Kom
mission die Befugnis übertragen werden, delegierte Rechtsakte im 
Hinblick auf die Fälle zu erlassen, in denen die Verpflichtungen 
im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Gleichwertigkeit 
und der Etikettierung der Verpackung keine Anwendung finden 
sollten. 
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der Versorgungskette weiterhin gerechtfertigt. Sie sollten daher in 
jenem Sektor über einen ausreichend langen Zeitraum angewandt 
werden (sowohl vor als auch nach dem Auslaufen der Milchquo
ten), damit sie ihre volle Wirkung entfalten können. Diese Vor
schriften sollten jedoch nur vorübergehender Natur sein und 
Überprüfungen unterzogen werden. Die Kommission sollte einen 
ersten Bericht bis zum 30. Juni 2014 und einen zweiten Bericht 
bis zum 31. Dezember 2018 bezüglich der Entwicklung des 
Milchmarkts vorlegen, in denen insbesondere mögliche Anreize 
für Betriebsinhaber, in Vereinbarungen über eine gemeinschaftli
che Erzeugung einzutreten, behandelt werden sollten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TEIL I 

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Geltungsbereich 

(1) Mit dieser Verordnung wird eine gemeinsame Marktorganisation 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse errichtet, d. h. alle Erzeugnisse, die 
in Anhang I der Verträge aufgeführt sind, ausgenommen Erzeugnisse 
der Fischerei und der Aquakultur im Sinne der Gesetzgebungsakte der 
Union über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fi
scherei und der Aquakultur. 

(2) Landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne von Absatz 1 werden 
in folgende, in den verschiedenen Teilen des Anhangs I aufgeführte 
Sektoren unterteilt: 

a) Getreide, Teil I;

b) Reis, Teil II;

c) Zucker, Teil III;

d) Trockenfutter, Teil IV;

e) Saatgut, Teil V;

f) Hopfen, Teil VI;

g) Olivenöl und Tafeloliven, Teil VII;

h) Flachs und Hanf, Teil VIII;

i) Obst und Gemüse, Teil IX;

j) Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse, Teil X;

k) Bananen, Teil XI;

l) Wein, Teil XII;

m) lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels, Teil XIII;
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U n t e r a b s c h n i t t 2 

S e k t o r - o d e r e r z e u g n i s s p e z i f i s c h e 
v e r m a r k t u n g s n o r m e n 

Artikel 74 

Allgemeiner Grundsatz 

Die Erzeugnisse, für die in Einklang mit diesem Abschnitt Vermark
tungsnormen für einzelne Sektoren oder Erzeugnisse festgelegt wurden, 
dürfen in der Union nur vermarktet werden, wenn sie diesen Normen 
entsprechen. 

Artikel 75 

Festlegung und Inhalt 

(1) Vermarktungsnormen können für einen oder mehrere der folgen
den Sektoren und für ein oder mehrere Erzeugnisse gelten: 

a) Olivenöl und Tafeloliven;

b) Obst und Gemüse;

c) Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse;

d) Bananen;

e) lebende Pflanzen;

f) Eier;

g) Geflügelfleisch;

h) Streichfette, die für den menschlichen Verbrauch bestimmt sind;

i) Hopfen.

(2) Um den Erwartungen der Verbraucher Rechnung zu tragen und 
die wirtschaftlichen Bedingungen für die Erzeugung und Vermarktung 
sowie die Qualität der in den Absätzen 1 und 4 aufgeführten landwirt
schaftlichen Erzeugnisse zu verbessern, wird der Kommission die Be
fugnis übertragen, gemäß Artikel 227 delegierte Rechtsakte betreffend 
Vermarktungsnormen für einzelne Sektoren oder Erzeugnisse auf allen 
Vermarktungsstufen sowie Abweichungen und Ausnahmen von der An
wendung dieser Normen zu erlassen, um mit den sich ständig ändernden 
Marktverhältnissen und Verbrauchererwartungen sowie den Entwicklun
gen bei den einschlägigen internationalen Normen Schritt zu halten und 
keine Hindernisse für die Produktinnovation zu schaffen. 

(3) Unbeschadet des Artikels 26 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) können die Vermark
tungsnormen gemäß Absatz 1 sich auf eine oder mehrere der folgenden, 
auf Sektor- oder Produktbasis festzulegenden Anforderungen beziehen, 
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über 
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die den Merkmalen jedes Sektors, der Notwendigkeit einer Regulierung 
der Vermarktung und den Bedingungen gemäß Absatz 5 dieses Artikels 
Rechnung tragen: 

a) die technischen Begriffsbestimmungen, Bezeichnungen und Ver
kehrsbezeichnungen für andere als die in Artikel 78 genannten Sek
toren;

b) die Klassifizierungskriterien wie Klasseneinteilung, Gewicht, Größe,
Alter und Kategorie;

c) die Arten, die Pflanzensorte oder die Tierrasse oder den Handelstyp;

d) die Aufmachung, Etikettierung im Zusammenhang mit obligatori
schen Vermarktungsnormen, Verpackung, Vorschriften für Packstel
len, Kennzeichnung, das Erntejahr und die Verwendung besonderer
Begriffe, Artikel 92 bis 123 bleiben hiervon unberührt;

e) Kriterien wie Aussehen, Konsistenz, Beschaffenheit, Erzeugnis
merkmale und den Wassergehalt in Prozent;

f) bei der Erzeugung verwendete besondere Stoffe oder Bestandteile
und Zutaten, einschließlich ihres Gewichtsanteils, ihrer Reinheit und
Identifizierung;

g) die Art der landwirtschaftlichen Tätigkeit und das Herstellungsver
fahren, einschließlich der önologischen Verfahren, und fortschritt
liche Systeme nachhaltiger Erzeugung;

h) den Verschnitt von Traubenmost und Wein einschließlich der dies
bezüglichen Begriffsbestimmungen, die Mischung von Wein und
die diesbezüglichen Einschränkungen;

i) die Häufigkeit der Einsammlung sowie Lieferung, Haltbarmachung
und Handhabung, das Verfahren der Haltbarmachung und die Tem
peratur, die Lagerung und den Transport;

j) den Erzeugungsort und/oder den Ursprungsort des landwirtschaftli
chen Produkts, mit Ausnahme von Geflügelfleisch und Streichfetten;

k) die Einschränkungen bei der Verwendung bestimmter Stoffe und
dem Einsatz bestimmter Verfahren;

l) die Verwendung zu einem besonderen Zweck;

m) die Bedingungen für die Beseitigung, Aufbewahrung, den Verkehr
und die Verwendung von Erzeugnissen, die den gemäß Absatz 1
erlassenen Vermarktungsnormen und den Begriffsbestimmungen,
Bezeichnungen und Verkehrsbezeichnungen gemäß Artikel 78 nicht
entsprechen, sowie für die Beseitigung der Nebenerzeugnisse;

B 

2013R1308 — DE — 01.01.2014 — 000.001 — 90

Seite 6 Stand: 01.01.2014



 

(4) Zusätzlich zu den Bestimmungen des Absatzes 1 können Ver
marktungsnormen für den Weinsektor Anwendung finden. Absatz 3 
Buchstaben f, g, h, k und m finden auf den Weinsektor Anwendung. 

(5) Die gemäß Absatz 1 dieses Artikels erlassenen Vermarktungsnor
men für einzelne Sektoren oder Erzeugnisse werden unbeschadet der 
Artikel 84 bis 88 und Anhang IX unter Berücksichtigung folgender 
Faktoren festgelegt: 

a) der besonderen Merkmale des betreffenden Erzeugnisses;

b) der erforderlichen Bedingungen für einen leichteren Absatz der Er
zeugnisse auf den Märkten;

c) des Interesses der Erzeuger, die Erzeugnis- und Anbaumerkmale
mitzuteilen, und des Interesses der Verbraucher an einer angemesse
nen, transparenten Produktinformation, zu der insbesondere Angaben
über den Erzeugungsort des landwirtschaftlichen Produkts gehören,
die im Einzelfall auf der angemessenen geografischen Ebene nach
einer Bewertung insbesondere der Kosten und des Verwaltungsauf
wands für die Marktteilnehmer sowie der Vorteile für die Erzeuger
und den Endverbraucher berücksichtigt werden, festzulegen sind;

d) der bestehenden Verfahren zur Bestimmung der physikalischen, che
mischen und organoleptischen Produkteigenschaften;

e) der Normenempfehlungen der internationalen Gremien;

f) der Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass die natürlichen und we
sentlichen Merkmale von Erzeugnissen erhalten bleiben, und zu ver
hindern, dass sich die Zusammensetzung des betreffenden Erzeug
nisses erheblich ändert.

(6) Um den Erwartungen der Verbraucher und der Notwendigkeit, 
die Qualität und die wirtschaftlichen Bedingungen für die Erzeugung 
und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu verbessern, Rech
nung zu tragen, wird die Kommission ermächtigt, gemäß Artikel 227 
delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der Sektoren in Absatz 1 
zu erlassen. Diese delegierten Rechtsakte sind strikt auf Fälle zu be
schränken, in denen nachweislich Bedarf aufgrund geänderter Verbrau
chererwartungen, aufgrund des technischen Fortschritts oder aufgrund 
eines Bedarfs an Produktinnovation besteht, und sie sind Gegenstand 
eines Berichts der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat, in dem insbesondere die Bedürfnisse der Verbraucher, die Kosten 
und der Verwaltungsaufwand für die Marktteilnehmer, einschließlich der 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt und den internationalen Handel, 
sowie die Nutzen für die Erzeuger und für die Endverbraucher bewertet 
werden. 

Artikel 76 

Zusätzliche Anforderungen für die Vermarktung von Erzeugnissen 
des Sektors Obst und Gemüse 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 75 genannten geltenden Vermark
tungsnormen dürfen gegebenenfalls Erzeugnisse des Sektors Obst und 
Gemüse, die frisch an den Verbraucher verkauft werden sollen, nur in 
Verkehr gebracht werden, wenn sie in einwandfreiem Zustand, unver
fälscht und von vermarktbarer Qualität sind und das Ursprungsland 
angegeben ist. 
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(2) Die Vermarktungsnormen gemäß Absatz 1 und jegliche Vermark
tungsnorm für den Sektor Obst und Gemüse, die in Einklang mit diesem 
Unterabschnitt festgelegt werden, gelten auf allen Stufen der Vermark
tung, einschließlich Ein- und Ausfuhr, und können Güte- und Gewichts
klassen, die Kategorisierung, die Größensortierung, die Verpackung, die 
Lagerung, die Beförderung, die Aufmachung und die Vermarktung um
fassen. 

(3) Der Besitzer von Erzeugnissen des Sektors Obst und Gemüse, für 
die Vermarktungsnormen gelten, darf diese Erzeugnisse in der Union 
nur dann feilhalten, anbieten, liefern oder anderweitig vermarkten, wenn 
sie diesen Normen entsprechen; er ist dafür verantwortlich, dass diese 
Normen erfüllt werden. 

(4) Um die ordnungsgemäße Anwendung der Anforderung des Ab
satzes 1 sicherzustellen und um bestimmten besonderen Situationen 
Rechnung zu tragen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 227 zu erlassen, in denen spezielle 
abweichende Regelungen von diesem Artikel festgelegt werden, die für 
seine ordnungsgemäße Anwendung unerlässlich sind. 

Artikel 77 

Zertifizierung von Hopfen 

(1) Zusätzlich zu den geltenden Vermarktungsnormen unterliegen die 
in der Union geernteten oder hergestellten Erzeugnisse des Hopfensek
tors gegebenenfalls einem Bescheinigungsverfahren gemäß diesem Ar
tikel. 

(2) Bescheinigungen werden nur für Erzeugnisse erteilt, welche die 
Mindestqualitätsmerkmale für eine bestimmte Vermarktungsstufe auf
weisen. Für Hopfenpulver, Lupulin-angereichertes Hopfenpulver, Hop
fenextrakt und Hopfen-Mischerzeugnisse wird die Bescheinigung nur 
erteilt, wenn der Alpha-Säure-Gehalt dieser Erzeugnisse mindestens 
dem des Hopfens entspricht, aus dem sie gewonnen wurden. 

(3) Die Bescheinigungen müssen mindestens folgende Angaben ent
halten: 

a) den Ort/die Orte der Hopfenerzeugung,

b) das Erntejahr/die Erntejahre und

c) die Sorte(n).

(4) Erzeugnisse des Hopfensektors dürfen nur in Verkehr gebracht 
oder ausgeführt werden, wenn sie Gegenstand einer gemäß diesem Ar
tikel ausgestellten Bescheinigung sind. 

Bei eingeführten Erzeugnissen des Hopfensektors wird die Bescheini
gung nach Artikel 190 Absatz 2 als gleichwertig anerkannt. 
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(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechts
akte gemäß Artikel 227 zu erlassen, mit denen von Absatz 4 dieses 
Artikels abweichende Maßnahmen festgelegt werden, und zwar 

a) mit Rücksicht auf die kommerziellen Anforderungen bestimmter
Drittländer oder

b) für Erzeugnisse, die für besondere Verwendungszwecke bestimmt
sind.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 

i) dürfen den normalen Absatz der Erzeugnisse, für die die Bescheini
gung erteilt wurde, nicht beeinträchtigen, und

ii) müssen von einer Zusicherung begleitet sein, die darauf abzielt, eine
Verwechslung mit den genannten Erzeugnissen auszuschließen.

Artikel 78 

Begriffsbestimmungen, Bezeichnungen und Verkehrsbezeichnungen 
für bestimmte Sektoren und Erzeugnisse 

(1) Zusätzlich zu den geltenden Vermarktungsnormen gelten gegebe
nenfalls die Begriffsbestimmungen, Bezeichnungen und Verkehrs
bezeichnungen des Anhangs VII für die folgenden Sektoren oder Er
zeugnisse: 

a) Rindfleisch,

b) Wein,

c) Milch und Milcherzeugnisse, die für den menschlichen Verzehr be
stimmt sind,

d) Geflügelfleisch,

e) Eier,

f) Streichfette, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, und

g) Olivenöl und Tafeloliven.

(2) Die Begriffsbestimmungen, Bezeichnungen oder Verkehrs
bezeichnungen im Sinne des Anhangs VII darf in der Union nur für 
die Vermarktung eines Erzeugnisses verwendet werden, das den ent
sprechenden Anforderungen dieses Anhangs genügt. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechts
akte gemäß Artikel 227 zu erlassen betreffend der Änderungen und 
Abweichungen oder Ausnahmen von den Begriffsbestimmungen und 
Verkehrsbezeichnungen des Anhangs VII. Diese delegierten Rechtsakte 
sind strikt auf Fälle zu beschränken, in denen nachweislich Bedarf auf
grund geänderter Verbrauchererwartungen, aufgrund des technischen 
Fortschritts oder aufgrund des Bedarfs an Produktinnovation besteht. 

(4) Um sicherzustellen, dass die in Anhang VII vorgesehenen Be
griffsbestimmungen und Verkehrsbezeichungen für Marktteilnehmer 
und Mitgliedstaaten klar und hinreichend verständlich sind, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 227 delegierte 
Rechtsakte mit Vorschriften zu deren Spezifizierung und Anwendung 
zu erlassen. 
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(2) Dieser Artikel lässt strengere Bestimmungen unberührt, die die 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem AEUV und den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen über die Landwirtschaft erlassen haben. 

Artikel 190 

Hopfeneinfuhren 

(1) Erzeugnisse des Hopfensektors dürfen nur dann aus Drittländern 
eingeführt werden, wenn sie mindestens den Qualitätsmerkmalen ent
sprechen, die für die gleichen in der Union geernteten Erzeugnisse oder 
aus diesen hergestellten Erzeugnisse gelten. 

(2) Bei Erzeugnissen, für die eine von den Behörden des Ursprungs
landes ausgestellte und mit der Bescheinigung gemäß Artikel 77 als 
gleichwertig anerkannte Bescheinigung vorliegt, gelten die Qualitäts
anforderungen nach Absatz 1 als erfüllt. 

Bei Hopfenpulver, Lupulin-angereichertem Hopfenpulver, Hopfen
extrakt und Hopfen-Mischerzeugnissen wird die Bescheinigung nur 
dann als gleichwertig anerkannt, wenn der Alpha-Säure-Gehalt dieser 
Erzeugnisse mindestens dem des Hopfens entspricht, aus dem sie ge
wonnen wurden. 

(3) Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, wird 
die Kommission ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 227 zu 
erlassen, um die Bedingungen festzulegen, gemäß denen die Verpflich
tungen im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Gleichwertigkeit 
und der Etikettierung der Verpackung keine Anwendung finden. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit den für die 
Anwendung dieses Artikels erforderlichen Maßnahmen, einschließlich 
der Vorschriften über die Anerkennung der Bescheinigung der Gleich
wertigkeit und die Kontrolle der Hopfeneinfuhren. Diese Durchfüh
rungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 229 Ab
satz 2 erlassen. 

Artikel 191 

Abweichungen für Einfuhrerzeugnisse und besondere Sicherheit im 
Weinsektor 

Abweichungen von Anhang VIII Teil II Abschnitt B Nummer 5 oder 
Abschnitt C können für Einfuhrerzeugnisse gemäß Artikel 43 Absatz 2 
AEUV im Zusammenhang mit den internationalen Verpflichtungen der 
Union erlassen werden. 

Im Falle von Abweichungen von Anhang VIII Teil II Abschnitt B 
Nummer 5 müssen die Einführer zum Zeitpunkt der Überführung in 
den zollrechtlich freien Verkehr bei den bezeichneten Zollbehörden 
eine Sicherheit für diese Erzeugnisse stellen. Die Sicherheit wird frei
gegeben, wenn der Einführer gegenüber den Zollbehörden des Mitglied
staats der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr den von 
diesen akzeptierten Nachweis erbracht hat, dass 

a) den Erzeugnissen die Abweichungen nicht zugute gekommen sind
oder
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Artikel 228 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, 
treten umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände 
gemäß Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegier
ten Rechtsakts, der nach diesem Artikel erlassen wurde, an das Euro
päische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung 
des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gegen einen 
gemäß diesem Artikel erlassenen delegierten Rechtsakt nach dem Ver
fahren gemäß Artikel 227 Absatz 5 Einwände erheben. In diesem Fall 
hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände 
zu erheben, auf. 

Artikel 229 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss mit der Bezeichnung 
"Ausschuss für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte" unter
stützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss im Fall der in Artikel 80 Absatz 5, Artikel 91 
Buchstaben c und d, Artikel 97 Absatz 4, Artikel 99, Artikel 106 sowie 
Artikel 107 Absatz 3 genannten Durchführungsrechtsakte keine Stel
lungnahme ab, so nimmt die Kommission den Entwurf des Durchfüh
rungsrechtsaktes nicht an, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.

KAPITEL II

Übergangs- und schlussbestimmungen 

Artikel 230 

Aufhebungen 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 wird aufgehoben. 

Die folgenden Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 gel
ten jedoch weiterhin: 

a) für das System der Milchproduktionsregulierung Teil II Titel I Ka
pitel III Abschnitt III, Artikel 55, Artikel 85 sowie die Anhänge IX
und X bis zum 31. März 2015;
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b) für den Weinsektor:

i) die Artikel 85a bis 85e hinsichtlich der in Artikel 85a Absatz 2
genannten Gebiete, die noch nicht gerodet worden sind, und
hinsichtlich der in Artikel 85b Absatz 1 genannten Gebiete,
die noch nicht regularisiert worden sind, bis zur Rodung bzw.
Regularisierung dieser Gebiete, sowie der Artikel 188a Absätze
1 und 2;

ii) die vorübergehende Pflanzungsrechtregelung in Teil II Titel I
Kapitel III Abschnitt IVa Unterabschnitt II bis zum 31.Dezem
ber 2015;

iii) Artikel 118m Absatz 5 bis zum Absatz der Bestände von Wei
nen mit der Bezeichnung "Mlado vino portugizac", die am
1. Juli 2013 vorhanden sind;

iv) Artikel 118s Absatz 5 bis zum 30. Juni 2017;

M1 
ba) Artikel 111 bis zum 31. März 2015; 

B 
c) Artikel 113a Absatz 4, die Artikel 114, 115 und 116, Artikel 117

Absätze 1 bis 4 und Artikel 121 Buchstabe e Ziffer iv sowie An
hang XIV Teil B Abschnitt I Nummern 2 und 3 und Abschnitt III
Nummer 1 und Teil C sowie Anhang XV Abschnitt II Nummern 1,
3, 5 und 6 und Abschnitt IV Nummer 2 für die Zwecke der An
wendung jener Artikel bis zum Tag der Anwendung der entspre
chenden Vermarktungsregeln, die mittels der delegierten Rechtsakte
gemäß Artikel 75 Absatz 2, Artikel 76 Absatz 4, Artikel 78 Absätze
3 und 4, Artikel 79 Absatz 1, Artikel 80 Absatz 4, Artikel 83
Absatz 4, Artikel 86, Artikel 87 Absatz 2, Artikel 88 Absatz 3
und Artikel 89 der vorliegenden Verordnung festzulegen sind;

M1 
ca) Artikel 125a Absatz 1 Buchstabe e und Absatz 2 sowie in Bezug 

auf den Sektor Obst und Gemüse Anhang XVIa bis zum Tag der 
Anwendung der entsprechenden Vorschriften, die gemäß den dele
gierten Rechtsakten im Sinne des Artikels 173 Absatz 1 Buchstaben 
b und i festgelegt werden; 

B 
d) Artikel 133a Absatz 1 und Artikel 140a bis zum 30. September

2014;

M1 
da) Artikel 136, Artikel 138 und Artikel 140 sowie Anhang XVIII für 

die Zwecke der Anwendung dieser Artikel bis zum Tag der An
wendung der Vorschriften, die gemäß den Durchführungsrechts
akten im Sinne des Artikels 180 und des Artikels 183 Buchstabe 
a festgelegt werden, oder bis zum 30. Juni 2014, je nachdem wel
cher Zeitpunkt früher liegt; 

B 
e) Artikel 182 Absatz 3 Unterabsätze 1 und 2 bis zum Ende des

Zuckerwirtschaftsjahres 2013/2014 am 30. September 2014;

f) Artikel 182 Absatz 4 bis zum 31. Dezember 2017;

g) Artikel 182 Absatz 7 bis zum 31. März 2014;

h) Anhang XV Abschnitt III Nummer 3 Buchstabe b bis zum 31. De
zember 2015;
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KN-Code Warenbezeichnung 

1201 10 00 Sojabohnen, auch geschrotet: 

– Saatgut

1202 30 00 Erdnüsse, weder geröstet noch auf andere Weise hitzebehandelt, auch geschält oder geschro
tet: 

– Saatgut

1204 00 10 Leinsamen, auch geschrotet: 

– zur Aussaat

1205 10 10 und Raps- oder Rübsensamen, auch geschrotet: 

ex 1205 90 00 – zur Aussaat

1206 00 10 Sonnenblumenkerne, auch geschrotet: 

– zur Aussaat

ex 1207 andere Ölsamen und ölhaltige Früchte, auch geschrotet: 

– zur Aussaat

1209 Samen, Früchte und Sporen 

– zur Aussaat

TEIL VI 

Hopfen 

Der Hopfensektor umfasst die in nachstehender Tabelle aufgeführten Erzeugnisse: 

KN-Code Warenbezeichnung 

1210 Hopfen (Blütenzapfen), frisch oder getrocknet, auch gemahlen, sonst zerkleinert oder in 
Form von Pellets; Lupulin 

1302 13 00 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge von Hopfen 

TEIL VII 

Olivenöl und Tafeloliven 

Der Sektor Olivenöl und Tafeloliven umfasst die in nachstehender Tabelle aufgeführten Erzeugnisse: 

KN-Code Warenbezeichnung 

a) 1509 Olivenöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert 

1510 00 Andere Öle und ihre Fraktionen, ausschließlich aus Oliven gewonnen, auch raffiniert, 
jedoch nicht chemisch modifiziert, einschließlich Mischungen dieser Öle oder Fraktio
nen mit Ölen oder Fraktionen der Position 1509 

b) 0709 92 10 Oliven, frisch oder gekühlt, zu anderen Zwecken als zur Ölgewinnung bestimmt 

0710 80 10 Oliven, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren 

0711 20 Oliven, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem 
Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt 
sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet 

ex 0712 90 90 Oliven, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst 
zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet 

2001 90 65 Oliven, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht 

ex 2004 90 30 Oliven, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren 

2005 70 00 Oliven, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht 
gefroren 
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2. "Industriezucker": alle Zuckermengen, die unter Anrechnung auf ein bestimm
tes Wirtschaftsjahr erzeugt werden, die Zuckermenge gemäß Nummer 5 über
schreiten und zur Erzeugung eines der in Artikel 140 Absatz 2 genannten
Erzeugnisse durch die Industrie bestimmt sind;

3. "Industrieisoglucose" und "Industrieinulinsirup": alle Isoglucose- oder Inulin
sirupmengen, die unter Anrechnung auf ein bestimmtes Wirtschaftsjahr er
zeugt werden, und zur Erzeugung eines der in Artikel 140 Absatz 2 genann
ten Erzeugnisse durch die Industrie bestimmt sind;

4. "Überschussisoglucose" und "Überschussinulinsirup": alle Zucker-, Isogluco
se- oder Inulinsirupmengen, die unter Anrechnung auf ein bestimmtes Wirt
schaftsjahr die jeweiligen Mengen gemäß den Nummern 1, 2 und 3 über
schreiten;

5. "Quotenzuckerrüben": alle Zuckerrüben, die zu Quotenzucker verarbeitet wer
den;

6. "Vollzeitraffinerie": eine Produktionseinheit,

— deren einzige Tätigkeit darin besteht, eingeführten rohen Rohrzucker zu 
raffinieren, oder 

— die im Wirtschaftsjahr 2004/05 oder im Falle Kroatiens im Wirtschaftsjahr 
2007/2008 eine Menge von mindestens 15 000 Tonnen eingeführtem ro
hen Rohrzucker raffiniert hat. 

TEIL III 

Begriffsbestimmungen für den Hopfensektor 

1. "Hopfen": die getrockneten Blütenstände, auch Blütenzapfen genannt, der
(weiblichen) Hopfenpflanze (humulus lupulus); diese grüngelben, eiförmigen
Blütenstände haben einen Stiel; ihre größte Abmessung schwankt im All
gemeinen zwischen 2 und 5 cm.

2. "Hopfenpulver": das durch Mahlen des Hopfens gewonnene Erzeugnis, das
alle natürlichen Bestandteile des Hopfens enthält.

3. "Lupulin-angereichertes Hopfenpulver": das durch Mahlen des Hopfens nach
teilweiser mechanischer Aussonderung der Blätter, Stängel, Doldenblätter und
Spindeln gewonnene Erzeugnis.

4. "Hopfenextrakt": die mit Hilfe von Lösungsmitteln aus Hopfen oder Hopfen
pulver gewonnenen konzentrierten Erzeugnisse.

5. "Hopfen-Mischerzeugnisse": die Mischung zweier oder mehrerer der unter
den Nummern 1 bis 4 genannten Erzeugnisse.

TEIL IV 

Begriffsbestimmungen für den Weinsektor 

Im Zusammenhang mit Reben 

1. "Roden": die vollständige Beseitigung der Rebstöcke, die sich auf einer mit
Reben bepflanzten Fläche befinden.

2. "Anpflanzung": das endgültige Auspflanzen veredelter oder unveredelter Re
ben oder Rebenteile zum Zwecke der Erzeugung von Trauben oder zum
Anlegen eines Bestandes für die Erzeugung von Edelreisern.

3. "Umveredelung": die Veredelung eines Rebstocks, an dem schon vorher eine
Veredelung vorgenommen wurde.
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